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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30; VI/61 Rechtsamt; Amt für Stadtentwicklung 

und Stadtplanung, Abt. Straßenverkehr 
30/002/2020 

 

Verordnung zur Änderung der Taxitarifordnung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

21.07.2020 Ö Gutachten  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

21.07.2020 Ö Empfehlung  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

16.09.2020 Ö Gutachten  

Stadtrat 24.09.2020 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
externe Stellen: IHK Nürnberg, Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht, Stadt Nürnberg 
 
 

I. Antrag 
 
Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbe-
dingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung; Entwurf vom 
19.06.2020, Anlage) wird beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 
Anpassung des örtlichen Taxitarifs an die Kostenentwicklung. 
Annähernd einheitlicher Metropoltarif im Bereich der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. 
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 
Der Fahrpreis für den ersten gefahrenen Kilometer wird von 3,60 Euro auf 3,70 Euro, für den zwei-
ten bis einschließlich fünften Kilometer von 1,85 Euro auf 2,00 Euro und für jeden weiteren Kilome-
ter von 1,55 Euro auf 1,60 Euro angehoben. 
 
Bei Störungen der Taxameteruhr wird der Berechnungspreis von 1,55 Euro auf 1,60 Euro erhöht. 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 
Mit Schreiben vom 04.11.2019 beantragt die Taxi Erlangen e. G. die vorgenannten Änderungen 
des örtlichen Taxitarifs.  
 
Die vorgeschlagene Preiserhöhung um 4,37 % gegenüber dem seit Mai 2019 geltenden Taxitarif 
liegt etwas über der ermittelten Kostensteigerung. Mit dem neuen Durchschnittspreis von 16,73 
Euro, bezogen auf eine klassische IHK-Standardfahrt (Grundpreis ohne Schalteinheit, 5 Besetztki-
lometer und 4 Minuten Wartezeit), würde die Stadt Erlangen im Vergleich mit den anderen be-
nachbarten kreisfreien Städten wieder im Einklang liegen. Die Anpassung erachtet die Verwaltung 
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trotz der geringeren Kostensteigerung für angemessen, gerade im Hinblick auf die wirtschaftliche 
Entwicklung während der Corona-Pandemie. Ebenso wird das Vorhaben begrüßt, jährlich bis zwei-
jährlich moderate Anpassungen vorzunehmen und einen nahezu einheitlichen Taxitarif mit den 
Nachbarstädten Nürnberg und Fürth vorweisen zu können. 
 
Alle o.g. beteiligten Stellen wurden hierzu angehört und stimmen der Preisänderung zu. 
 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
5. Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlage: Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte 
und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung) 
vom 19.06.2020 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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